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GEMEINDE  
REISKIRCHEN 
 
Beschlussvorlage 106/2024 
 

Ersteller/Datum: I Zentrale Verwaltung 15.05.2024 

Aktenzeichen:  Herr Krenschker 

Sichtvermerke: Herr Krenschker Bürgermeister Kromm 

Produkt: 

36501 

Konto/Maßnahme: 

5110 0000 

Finanzabteilung: 

Herr Hofmann 

Beratungsfolge: Termin: TOP: 

Jugend, Senioren, Kultur- und 

Sozialausschuss 

03.06.2024  
 

Haupt- und Finanzausschuss 06.06.2024  
 

Gemeindevertretung 12.06.2024  
 

 

Betreff: 

Anpassung des Betreuungsangebots und der Kostenbeiträge der Kindertagesstätten in 

der Gemeinde Reiskirchen 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Das aktuelle Betreuungsangebot der Kinderbetreuung der Gemeinde 

Reiskirchen wird durch die folgenden vier Betreuungsmodule zum 01.01.2025 

ersetzt: 

Modul 1 (Vormittagsmodul):  7:00 bis 13:00 Uhr 

Modul 2 (Mittagsmodul):  7:00 bis 14:00 Uhr 

Modul 3 (Nachmittagsmodul) 7:00 bis 15:00 Uhr 

Modul 4 (Ganztagsmodul)  7:00 bis 16:30 Uhr 
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2. Die derzeitigen Kostenbeiträge werden zum 01.01.2025 um einmalig 10% erhöht 

und den neuen Betreuungsmodulen angepasst. 

3. Weitere Erhöhungen der Kostenbeiträge um jeweils 10 Cent pro 

Betreuungsstunde erfolgen zum 01.08.2026 und zum 01.08.2027. Für die 

weiteren Folgejahre wird eine Neuberechnung in Zusammenarbeit mit dem AK 

Kita erfolgen. 
 

 

Begründung: 

Zu 1 Anpassung der Betreuungsmodule 

Im Jahr 2017 wurden die Betreuungsmodule auf die aktuell neun unterschiedlichen 

Module mit zusätzlich möglicher Zubuchung der Früh- (7:00 bis 7:30 Uhr) und 

Spätbetreuung (16:00 bis 16:30 Uhr) angepasst Hintergrund war zum einen, den 

Verwaltungsaufwand (mit einzelnen täglichen Zubuchungen für den Nachmittag) zu 

verringern, und den Eltern durch die vielen unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten, die 

Möglichkeit zu geben, dass sie nur die Stunden bezahlen, die sie auch in Anspruch 

nehmen. Zum 01.08.2018 wurde jedoch die Beitragsfreistellung für Kinder ab dem 

vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt für bis zu sechs Stunden täglich 

beschlossen, so dass Eltern von Ü3-Kindern nur noch die Stunden, die über die sechs 

Stunden hinaus gehen, bezahlen müssen.  
 

Die neuen Betreuungsmodule für die Kinderbetreuung wurden von Seiten der 

Verwaltung in zwei Terminen gemeinsam mit dem AK Kita (14.03. und 09.04.2024) 

erarbeitet. Hierbei wurden drei Gesichtspunkte versucht zu berücksichtigen: 

1. Die Sicht der Eltern: Durch das neue Nachmittagsmodul bis 15:00 Uhr können die 

Eltern den Wegfall der Fleximodule ggf. kompensieren und auf dieses Modul gehen. 

Weiterhin haben die Krippenkinder zukünftig auch die Möglichkeit neben dem 

Vormittags- und Ganztagsmodul eine Zwischenlösung zu buchen. Das 

Mittagsmodul bis 14:00 Uhr ist für die Krippenkinder aufgrund des Mittagschlafs 

nicht praktikabel. 

2. Die Sicht der Kita-Leitungen: Die Reduzierung der Betreuungsmodule erleichtert 

es dem pädagogischen Personal, den Überblick über die Kinder zu behalten, wer ist 

wie angemeldet.  

Unterschiedliche Meinungen vertraten die Kita-Leitungen zu dem Punkt, ob das 

Mittagsmodul (Ende 14:00 Uhr) im altersübergreifenden Bereich nachteilig für den 

Tagesablauf bzw. die Ruhezeit in der Kita ist.  
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3. Die Sicht des Trägers: Der Stundenumfang der neuen Betreuungsmodule stellt 

durchschnittlich einen besseren Betreuungsmittelwert dar, der neben dem Alter der 

Kinder zur Berechnung des nötigen Personals verantwortlich ist. Weiterhin werden 

den Eltern durch den Wegfall der Fleximodule und der Früh-/Spätbetreuung mehr 

Betreuungsstunden in der Woche zur Verfügung gestellt, die die Einnahmen durch 

die Kostenbeiträge erhöhen. Somit findet auch der wirtschaftliche Aspekt 

Berücksichtigung.  
 

Übersicht der aktuellen Betreuungsverträge 

Aktuelle Module Betreuungszeit 
Betreuungsverträge der 
kommunalen Kitas 
 zum 01.03.2024 

Frühbetreuungsmodul 07:00 Uhr – 07:30 Uhr 81 

Vormittagsmodul 07:30 Uhr – 13:00 Uhr 143 

Mittagsmodul 07:30 Uhr – 14:00 Uhr 57 

Nachmittagsmodul 07:30 Uhr – 16:00 Uhr 108 

Spätbetreuungsmodul 16:00 Uhr – 16:30 Uhr 15 

Fleximodul 1 
2 x 07:30 Uhr – 13:00 Uhr 

3 x 07:30 Uhr – 14:00 Uhr 
6 

Fleximodul 2 
3 x 07:30 Uhr – 13:00 Uhr  

2 x 07:30 Uhr – 14:00 Uhr 
5 

Fleximodul 3 
2 x 07:30 Uhr – 14:00 Uhr  

3 x 07:30 Uhr – 16:00 Uhr 
18 

Fleximodul 4 
3 x 07:30 Uhr – 14:00 Uhr  

2 x 07:30 Uhr – 16:00 Uhr 
13 

Fleximodul 5 
2 x 07:30 Uhr – 13:00 Uhr  

3 x 07:30 Uhr – 16:00 Uhr 
5 

Fleximodul 6 
3 x 07:30 Uhr – 13:00 Uhr  

2 x 07:30 Uhr – 16:00 Uhr 
7 

 
  362 

 

Übersicht der fiktiven neuen Betreuungsverträge 

Hierbei wurden aufgrund der aktuellen genutzten Betreuungsmodulen von Seiten der 

Verwaltung angenommen, welches Betreuungsmodul die Eltern zum 01.01.2025 mit 

den geänderten Betreuungsmodulen buchen werden. Die Hintergrundfarbe zeigt an, 

welche Kinder wohin gebucht wurden. 
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Neue Betreuungsmodule Kommunale Kitas 
Vormittagsmodul 
07:00 Uhr – 13:00 Uhr 

143 

Mittagsmodul 
07:00 Uhr – 14:00 Uhr 

68 

Nachmittagsmodul 
07:00 Uhr – 15:00 Uhr 

12 

Ganztagsmodul 
07:00 Uhr – 16:30 Uhr 

139 

 362 

 

Zu 2. Erhöhung der Kostenbeiträge um einmalige 10% 
Die Kostenbeiträge der Kindertagesstätten wurden zum 01.08.2019 das letzte Mal 

erhöht. Aufgrund von Corona hat in den folgenden vier Jahren keine dynamische 

Anpassung von 5 Cent pro Betreuungsstunden stattgefunden. Der Bericht über die 

Kostenentwicklung der Kindertagesstätten in der Gemeinde Reiskirchen hat ergeben, 

dass die derzeitigen Kostenbeiträge der Eltern aktuell 21% (U3-Kinder) bzw. 26% (Ü3-

Kinder) der tatsächlichen Kosten decken. Um den prozentualen Anteil der Eltern zu 

erhöhen und aufgrund der letztmaligen Erhöhung zum 01.08.20219, schlägt die 

Verwaltung gemeinsam mit dem AK Kita eine einmalige Erhöhung um 10% der Kosten 

pro Betreuungsstunde zum 01.01.2025 vor. 

Aktuelle 
Betreuungsmodule 

aktuelle Kosten- 
beiträge 

 10% Erhöhung der 
Kostenbeiträge 
zum 01.01.2025 

  U3  Ü3   U3   Ü3  
Betreuungskosten 
Stunde 

1,75 € 1,45 €  1,93 €  1,60 €  

Freistellung Ü3  189,00 €   207,84 € 

Frühbetreuungsmodul 19 € 16 € 21 € 17 € 

Vormittagsmodul  
(ohne Essen) 

208 € -   € 
230 € -   € 

Mittagsmodul 246 € 15 € 272 € 17 € 

Nachmittagsmodul 322 € 78 € 355 € 87 € 

Spätbetreuungsmodul 19 € 16 € 21 € 17 € 

Fleximodul 1 231 € 2 € 255 € 3 € 
 
 Fleximodul 2 224 € -   € 247 € -   € 
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 Fleximodul 3 292 € 53 € 322 € 59 € 
 
 Fleximodul 4 277 € 40 € 305 € 45 € 
 
 Fleximodul 5 277 € 40 € 305 € 45 € 
 
 Fleximodul 6 254 € 21 € 280 € 24 € 
 

     
 

 Neue 
Betreuungsmodule ab 
01.01.2025 

  
10% Erhöhung der 
Kostenbeiträge 
zum 01.01.2025 

   

  U3  Ü3  
  

 

Betreuungskosten/ 
Stunde 

1,93 €  1,60 €  
  

 

Freistellung Ü3  207,84    

Vormittagsmodul    251 €        -   €  
  

 

Mittagsmodul    292 €       35 €  
  

 

Nachmittagsmodul    334 €       69 €  
  

 

Ganztagsmodul    397 €     121 €  
  

 

(Die Kostenbeiträge wurden gerundet.) 

 

Zu 3. Erhöhung der Kostenbeiträge in den Folgejahren 2026 und 2027 um jeweils 
10 Cent 

Aufgrund der zu erwarteten steigenden Kosten, sollen die Kostenbeiträge zum 

01.08.2026 und zum 01.08.2027 um jeweils 10 Cent pro Betreuungsstunde erhöht 

werden. 

  
Kostenbeiträge  
ab 01.01.2025 

Kostenbeiträge  
ab 01.08.2026 

Kostenbeiträge  
ab 01.08.2027 

  U3  Ü3  U3  Ü3  U3  Ü3  
Betreuungskosten/ 
Stunde 

1,93 €  1,60 €  2,03 €  1,70 €  2,13 €  1,80 €  

Freistellung Ü3  207,84 €  220,83 €  233,82 € 
Vormittagsmodul    251 €        -   €  264 € -   € 277 € -   € 

Mittagsmodul    292 €       35 €  308 € 37 € 323 € 39 € 

Nachmittagsmodul    334 €       69 €  352 € 74 € 369 € 78 € 

Ganztagsmodul    397 €     121 €  418 € 129 € 438 € 136 € 

(Die Kostenbeiträge wurden gerundet.) 
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Absprachen im AK Kita zum Vorgehen: 

1. Der Gesamtelternbeirat wird am 27.05.2024 durch die Gesamtelternbeirats-

Vorsitzende informiert und gibt eine gemeinsame Stellungnahme für die politischen 

Gremien ab. 

2. Die Gemeindevertretung beschließt am 12.06.2024 die neuen Betreuungsmodule 

sowie die neuen Kostenbeiträge zum 01.01.2025 und die weiteren Erhöhungen zum 

01.08.2026 und 01.08.2027. 

3. Nach entsprechender Beschlussfassung werden die Eltern vor den Sommerferien 

über die Änderungen informiert. 

4. Der AK Kita trifft sich am 01.07.2024, um die Benutzersatzung und die Satzung der 

Kostenbeiträge zu überarbeiten und anzupassen. Hierzu erstellt die Verwaltung 

einen Vorschlag. 

5. Die überarbeiteten Satzungen werden den politischen Gremien für die 

Sitzungsrunde im September zur Verfügung gestellt. In der Sitzung der 

Gemeindevertretung am 11.09.2024 soll ein entsprechender Beschluss gefasst 

werden. 

6. Die Eltern werden über die neuen Satzungen informiert und der Bitte, ihre 

Änderungsanträge zum gewünschten Betreuungsmodul ab 01.01.2025 bis Ende 

Oktober 2024 vorzunehmen. 

 

Finanzielle Auswirkung: 

Ja  ☒ Nein  ☐ 

Zu 1 und 2:  

Durch die neuen Betreuungsmodule erhöhen sich die Personalkosten und die 

Einnahmen durch die Kostenbeiträge zum 01.01.2025 wie folgt: 

Anlage 1 

Aktuelle Personalkosten (fiktiv durch eine Gesamt-Personalberechnung aller 

kommunalen Kindertagesstäten mit Stand 01.03.2024):  2.763.896 € 

Personalkosten ab 01.01.2025 pro Jahr (laut Berechnung):  2.842.357 € 

➢ Mehrausgaben von 78.461 € 
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Anlage 2 

Aktuelle Einnahmen durch die Kostenbeiträge im Jahr 2024 laut Berechnung zum 

01.03.2024:          347.014 € 

Einnahmen durch Kostenbeiträge ab 01.01.2025:   431.190 €  

(pro Monat Einnahmen von 35.932,51 €) 

➢ Mehreinnahmen von 84.176 € im Jahr 2025  

Zu 3: 

Anlage 3 

Durch die Erhöhung der Kostenbeiträge um 10 Cent zum 01.08.2026 steigen die 

monatlichen Einnahmen durch die Kostenbeiträge auf insgesamt 37.977 €/Monat. 

 

Durch die Erhöhung der Kostenbeiträge um 10 Cent zum 01.08.2027 steigen die 

monatlichen Einnahmen durch die Kostenbeiträge auf insgesamt 40.022 €/Monat. 

 

Auftragsnummer Finanz+: 

./. 

 

Anlagen: 

Personalberechnungen und -kosten 

Vergleich Einnahmen durch Kostenbeiträge 

Einnahmen durch Kostenbeiträge 01.08.2026 und 01.08.2027 




